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Änderung der Satzung der Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG  
 
Entfernter Text wird farblich hervorgehoben und durchgestrichen dargestellt.  
Neu eingefügter Text wird farblich hervorgehoben und unterstrichen dargestellt.  
 
 

Satzung der Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG - 
alte Fassung 

Satzung der Volksbank Eutin Raiffeisenbank eG - 
neue Fassung 

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands   
… 
 
(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
… 
 
g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und 
ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäfts-
jahres aufzustellen und unverzüglich dem Auf-
sichtsrat vorzulegen; 
 … 
 

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands   
… 
 
(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
… 
 
g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und 
ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäfts-
jahres aufzustellen und unverzüglich dem Auf-
sichtsrat vorzulegen; 
 … 

§ 19 Willensbildung 
… 
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung ei-
ner Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder 
durch andere Fernkommunikationsmedien zulässig, 
wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfah-
ren widerspricht. 
… 
 

§ 19 Willensbildung 
… 
(3)  Vorstandssitzungen können auch ohne körperli-
che Anwesenheit an einem Sitzungsort mittels 
elektronischer Kommunikation abgehalten werden 
(virtuelle Sitzung), wenn kein Mitglied des Vor-
stands diesem Verfahren widerspricht. Unter den-
selben Voraussetzungen kann eine Vorstandssit-
zung sowohl durch körperliche Anwesenheit am 
Sitzungsort als auch ohne körperliche Anwesenheit 
an diesem Ort mittels elektronischer Kommunika-
tion abgehalten werden (hybride Sitzung). Eine Be-
schlussfassung ist ohne Einberufung einer Sitzung 
schriftlich oder im Wege schriftlicher Abstimmung 
oder durch andere Fernkommunikationsmedien 
elektronischer Kommunikation zulässig, wenn kein 
Mitglied des Vorstands diesem Verfahren wider-
spricht.  
… 
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§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und 
Aufsichtsrat 
 
(1) Über folgende Angelegenheiten beraten 
Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und be-
schließen in getrennter Abstimmung: 
… 
 
f) die Festlegung von Termin und Ort der Ver-
treterversammlung, die Durchführung der Ver-
treterversammlung ohne physische Präsenz der 
Vertreter (§ 36a Abs. 1), die Möglichkeit der 
Teilnahme der Vertreter an der Vertreterver-
sammlung im Wege der elektronischen Kommu-
nikation (§ 36a Abs. 4), die Möglichkeit der Mit-
wirkung an der Beschlussfassung einer nur als 
Präsenzversammlung durchgeführten Vertre-
terversammlung (§ 36b) und die Bild- und Ton-
übertragung der Vertreterversammlung (§ 36c); 
… 
 
(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen 
Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung 
gilt § 25 Abs. 4 Satz 2 entsprechend. 
… 
 
(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglie-
der des Aufsichtsrats anwesend sind. 
… 
 

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und 
Aufsichtsrat 

(1)  Über folgende Angelegenheiten beraten Vor-
stand und Aufsichtsrat gemeinsam und beschlie-
ßen in getrennter Abstimmung:   
… 
 
f) die Form der Versammlung und die Form der Er-
örterungsphase im Fall einer Versammlung im 
gestreckten Verfahren (§ 36a Abs. 3), die Festle-
gung von Termin und Ort der Vertreterversamm-
lung, die Durchführung der Vertreterversamm-
lung ohne physische Präsenz der Vertreter (§ 36a 
Abs.  1), die Möglichkeit der Teilnahme der Ver-
treter an der Vertreterversammlung im Wege der 
elektronischen Kommunikation (§ 36a Abs. 4), die 
Möglichkeit der Mitwirkung an der Beschlussfas-
sung einer nur als Präsenzversammlung durchge-
führten Vertreterversammlung (§ 36b) und die 
Bild- und Tonübertragung der Vertreterver-
sammlung (§ 36c Abs. 2); 
… 
 
(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen 
Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung 
gilt § 25 Abs. 4 Satz 2 entsprechend. Die Best-
immungen des § 19 Abs. 3 und § 25 Abs. 3 sind 
entsprechend anwendbar, wenn kein Mitglied 
des Aufsichtsrats und kein Mitglied des Vor-
stands diesem Verfahren widerspricht.   
… 
 
(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder 
des Aufsichtsrats anwesend sind mitwirken.   
… 
 

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 
… 
 
(3) Eine Beschlussfassung ist ohne Einberufung 
einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung 
oder durch andere Fernkommunikationsmedien 
zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichts-
rats oder sein Stellvertreter eine solche Be-
schlussfassung veranlasst und kein Mitglied des 
Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 
… 

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung  
… 
 
(3) Aufsichtsratssitzungen können auch ohne 
körperliche Anwesenheit an einem Sitzungsort 
mittels elektronischer Kommunikation abgehal-
ten werden (virtuelle Sitzung), wenn kein Mit-
glied des Aufsichtsrats diesem Verfahren wider-
spricht. Unter denselben Voraussetzungen kann 
eine Aufsichtsratssitzung sowohl durch körperli-
che Anwesenheit am Sitzungsort als auch ohne 
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körperliche Anwesenheit an diesem Ort mittels 
elektronischer Kommunikation abgehalten wer-
den (hybride Sitzung). Eine Beschlussfassung ist 
ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich oder 
im Wege elektronischer Kommunikation schriftli-
cher Abstimmung oder durch andere Fernkom-
munikationsmedien zulässig, wenn der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter 
eine solche Beschlussfassung veranlasst und 
kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren 
widerspricht.   
… 
 

§ 27 Frist und Tagungsort  
… 
 
(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz der 
Genossenschaft statt, sofern nicht Vorstand 
und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. f ei-
nen anderen Tagungsort oder deren aus-
schließlich schriftliche und/oder elektronische 
Durchführung festlegen. 
 
 

§ 27 Frist und Tagungsort  
… 
 
(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz 
der Genossenschaft statt, sofern nicht Vorstand 
und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. f ei-
nen anderen Tagungsort oder deren ausschließ-
lich schriftliche und/oder elektronische Durch-
führung eine andere Form der Versammlung (§ 
36a) festlegen.   
 

§ 28 Einberufung und Tagesordnung  
… 
 
(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmit-
telbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter 
in Textform oder durch Bekanntmachung in der 
papierhaften Ausgabe des Blattes “Ostholstei-
ner Anzeiger“ einberufen unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens zwei Wochen, die zwi-
schen dem Tag des Zugangs (Abs. 7) bzw. der 
Veröffentlichung der Einberufung und dem Tag 
der Vertreterversammlung liegen muss. Bei der 
Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu 
machen. Die §§ 36a bis 36c bleiben unberührt. 
Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch 
Veröffentlichung in der durch § 46 bestimmten 
Form oder im Internet unter der Adresse der 
Genossenschaft oder durch unmittelbare Be-
nachrichtigung bekannt zu machen. 
… 

§ 28 Einberufung und Tagesordnung  
… 
 
(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmit-
telbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter in 
Textform oder durch Bekanntmachung in der pa-
pierhaften Ausgabe des Blattes „Ostholsteiner 
Anzeiger“ einberufen unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens zwei Wochen, die zwischen 
dem Tag des Zugangs (Abs. 7) bzw. der Veröf-
fentlichung der Einberufung und dem Tag der 
Vertreterversammlung liegen muss. Bei der Ein-
berufung ist die Tagesordnung, die Form der 
Versammlung, im Fall des § 36a Abs. 3 zusätz-
lich die Form der Erörterungsphase und im Fall 
der § 36a Abs. 1 bis 3 die erforderlichen Angaben 
zur Nutzung der schriftlichen oder elektroni-
schen Kommunikation bekannt zu machen. Die 
§§ 36a bis § 36c Abs. 2   bleibten unberührt. Die 
Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Veröf-
fentlichung in der durch § 46 bestimmten Form 
oder im Internet unter der Adresse der Genos-
senschaft oder durch unmittelbare Benachrichti-
gung bekannt zu machen. 
… 
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§ 33 Abstimmungen und Wahlen 
 
(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim 
erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat 
oder mindestens der vierte Teil der bei der Be-
schlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt. 
… 
 

§ 33 Abstimmungen und Wahlen 
 
(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim 
erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat 
oder mindestens der vierte Teil der bei der Be-
schlussfassung hierüber gültig abgegebenen 
Stimmen es verlangt. Vorstand oder Aufsichtsrat 
können vor der Präsenzversammlung festlegen, 
dass Abstimmungen und Wahlen in der Versamm-
lung im Wege elektronischer Kommunikation 
durchgeführt werden. 
… 
 

§ 35 Versammlungsniederschrift  
… 
 
(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Schluss der Vertre-
terversammlung erfolgen. Dabei sollen Ort und 
Tag oder Zeitraum der Versammlung, Name des 
Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis 
der Abstimmungen und die Feststellungen des 
Versammlungsleiters über die Beschlussfassung 
angegeben werden. Die Niederschrift muss von 
dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und 
mindestens einem anwesenden Vorstandsmit-
glied unterschrieben werden; ihr sind die Be-
lege über die Einberufung als Anlagen beizufü-
gen. 
… 
 
(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §§ 
36a, 36b der Satzung ein Verzeichnis über die 
an der Beschlussfassung mitwirkenden Mitglie-
der beizufügen und darin die Art der Stimmab-
gabe zu vermerken. 
 

§ 35 Versammlungsniederschrift  
… 
 
(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Schluss der Vertreterver-
sammlung erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag 
oder Zeitraum der Versammlung, Form der Ver-
sammlung und im Fall der Versammlung im ge-
streckten Verfahren (§ 36a Abs. 3) zusätzlich die 
Form der Erörterungsphase, Name des Versamm-
lungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstim-
mungen und die Feststellungen des Versamm-
lungsleiters über die Beschlussfassung angege-
ben werden. Bei Versammlungen nach § 36a 
Abs. 1 oder im Fall einer virtuellen Erörterungs-
phase im Rahmen einer Versammlung im ge-
streckten Verfahren nach § 36a Abs. 3 ist als 
Ort der Versammlung der Sitz der Genossen-
schaft anzugeben. Die Niederschrift muss von 
dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und 
mindestens einem anwesenden Vorstandsmit-
glied unterschrieben werden; ihr sind die Belege 
über die Einberufung als Anlagen beizufügen.   
… 
(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall desr §§ 
36a, 36b der Satzung ein Verzeichnis über die an 
der Beschlussfassung mitwirkenden Vertreter 
Mitglieder beizufügen und darin die Art der 
Stimmabgabe zu vermerken.   
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§ 36a Schriftliche oder elektronische Durchfüh-
rung der Vertreterversammlung (virtuelle Ver-
treterversammlung), elektronische Teilnahme 
an einer Präsenzversammlung  
 
(1) Die Vertreterversammlung kann auch ohne 
physische Präsenz der Vertreter abgehalten 
werden (virtuelle Vertreterversammlung). In 
diesem Fall sind den Vertretern zusammen mit 
der Einberufung sämtliche Informationen mit-
zuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme 
an der Vertreterversammlung benötigt werden. 
Dazu gehören insbesondere Informationen über 
evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf 
welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrecht ausgeübt werden kann und wie 
und bis wann die schriftliche oder elektronische 
Stimmabgabe zu erfolgen hat. 
 
(2) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterver-
sammlung kann dergestalt erfolgen, dass die 
technische Ausgestaltung eine Zwei-Wege-
Kommunikation der Vertreter mit den Organen 
und untereinander in der Vertreterversammlung 
ermöglicht.  
 
(3) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterver-
sammlung kann auch dergestalt erfolgen, dass 
die Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter 
mit den Organen und untereinander in einer 
dem Abstimmungsvorgang vorgelagerten Dis-
kussionsphase ermöglicht wird. Der Zeitraum 
zwischen dem Beginn der Diskussionsphase und 
dem Abschluss der Abstimmungsphase stellt in 
diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist 
eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hin-
sichtlich des Tags der Vertreterversammlung 
auf den Beginn der Diskussionsphase und hin-
sichtlich des Schlusses der Vertreterversamm-
lung auf das Ende der Abstimmungsphase ab-
zustellen.  
 
(4) Die Vertreter können an der Vertreterver-
sammlung auch ohne Anwesenheit in einer Prä-
senzversammlung teilnehmen und ihre Rechte 
im Wege elektronischer Kommunikation ausü-
ben (elektronische Teilnahme an einer Präsenz-
versammlung), wenn der Vorstand dies mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats festlegt. Im Übrigen 
gelten die vorstehenden Absätze. 

§ 36a Virtuelle Versammlung, hybride Ver-
sammlung und Versammlung im gestreckten 
Verfahren Schriftliche oder elektronische 
Durchführung der Vertreterversammlung (virtu-
elle Vertreterversammlung), elektronische Teil-
nahme an einer Präsenzversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung kann auch ohne 
physische Präsenz der Vertreter an einem Ort ab-
gehalten werden (virtuelle VertretervVersamm-
lung). In diesem Fall muss sichergestellt sein, 
dass der gesamte Versammlungsverlauf allen 
teilnehmenden Vertretern schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation mitge-
teilt wird und alle teilnehmenden Vertreter ihre 
Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrechte 
schriftlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben können. sind den Ver-
tretern zusammen mit der Einberufung sämtliche 
Informationen mitzuteilen, die zur uneinge-
schränkten Teilnahme an der Vertreterversamm-
lung benötigt werden. Dazu gehören Bei der 
Einberufung sind insbesondere Informationen 
über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, 
auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrecht ausgeübt werden kann, mitzutei-
len und wie und bis wann die schriftliche oder 
elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat.   

(2) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterver-
sammlung kann auch wahlweise am Ort der Ver-
sammlung physisch oder ohne physische Anwe-
senheit an diesem Ort dergestalt erfolgen (hyb-
ride Versammlung), dass die technische Ausge-
staltung eine Zwei- Wege-Kommunikation der 
Vertreter mit den Organen und untereinander in 
der Vertreterversammlung ermöglicht. In diesem 
Fall muss sichergestellt sein, dass der  
gesamte Versammlungsverlauf allen teilnehmen-
den Vertretern im Wege der elektronischen Kom-
munikation mitgeteilt wird, die Vertreter, die 
ohne physische Anwesenheit am Ort der Ver-
sammlung teilnehmen, ihre Rede-, Antrags-, 
Auskunfts- und Stimmrechte im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation ausüben können und 
der Vorstand und der Aufsichtsrat durch physisch 
am Ort der Versammlung anwesende Mitglieder 
vertreten sind. Abs. 1 S. 3 gilt entsprechend.   

(3) Die Teilnahme an der virtuellen Vertreterver-
sammlung kann auch dergestalt erfolgen, dass 
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die Versammlung aufgespalten wird in eine Er-
örterungsphase, die abgehalten wird als virtuelle 
Versammlung oder als hybride Versammlung und 
in eine zeitlich nachgelagerte Abstimmungsphase 
(Versammlung im gestreckten Verfahren). Zwei-
Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Or-
ganen und untereinander in einer dem Abstim-
mungsvorgang vorgelagerten Diskussionsphase 
ermöglicht wird. Der Zeitraum zwischen dem Be-
ginn der Diskussionsphase und dem Abschluss 
der Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die 
Vertreterversammlung dar. Ist eine Frist zu be-
rechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags 
der Vertreterversammlung auf den Beginn der 
Diskussionsphase und hinsichtlich des Schlusses 
der Vertreterversammlung auf das Ende der Ab-
stimmungsphase abzustellen. In diesem Fall 
muss sichergestellt sein, dass während einer als 
virtuelle Versammlung stattfindenden Erörte-
rungsphase Abs. 1 S. 2 mit Ausnahme der Anfor-
derungen an die Ausübung von Stimmrechten er-
füllt ist und während einer als hybride Versamm-
lung stattfindenden Erörterungsphase Abs. 2 S. 
2 mit Ausnahme der Anforderungen an die Aus-
übung von Stimmrechten erfüllt ist.  
Außerdem muss sichergestellt sein, dass wäh-
rend der Abstimmungsphase alle Vertreter ihre 
Stimmrechte schriftlich oder im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation ausüben können. Abs. 
1 S. 3 gilt entsprechend; mitzuteilen ist ferner, 
wie und bis wann die schriftliche oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation abzuge-
bende Stimmabgabe zu erfolgen hat.   

(4) Die Vertreter können an der Vertreterver-
sammlung auch ohne Anwesenheit in einer Prä-
senzversammlung teilnehmen und ihre Rechte im 
Wege elektronischer Kommunikation ausüben 
(elektronische Teilnahme an einer Präsenzver-
sammlung), wenn der Vorstand dies mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats festlegt. Im Übrigen gel-
ten die vorstehenden Absätze.   
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§ 36c Übertragung der Vertreterversammlung 
in Bild und Ton 
 
Die Übertragung der Vertreterversammlung in 
Bild und Ton ist zulässig. Die Entscheidung 
darüber, ob und auf welche Weise die Vertre-
terversammlung in Bild und Ton übertragen 
wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats. Die Art und Weise der Über-
tragung ist mit der Einberufung bekannt zu ma-
chen. 
 
 
 
 
 

§ 36c Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an 
einer Präsenzversammlung in Bild und Ton und 
Übertragung der Vertreterversammlung in Bild 
und Ton   

(1) Ein Aufsichtsratsmitglied kann an einer Prä-
senzversammlung im Wege der Bild- und Ton-
übertragung teilnehmen, wenn   

a) der Aufsichtsrat diese Teilnahmemöglichkeit 
zulässt,   
b) dies mindestens 1 Woche vor der Vertreterver-
sammlung beim Vorstand in Textform beantragt 
wurde und   
c) das Aufsichtsratsmitglied glaubhaft versichert, 
dass es zur An- und Abreise mehr als 6 Stunden 
benötigen würde.   

(2) Die Übertragung der Vertreterversammlung in 
Bild und Ton ist zulässig. Die Entscheidung dar-
über, ob und auf welche Weise die Vertreterver-
sammlung in Bild und Ton übertragen wird, ob-
liegt dem Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Die Art und Weise der Übertragung ist 
mit der Einberufung bekannt zu machen.   
 

§ 40 Beschränkte Nachschusspflicht 
 
(1) Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf 
die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für 
jeden Geschäftsanteil beträgt 100 EUR. 
 
(2) Ab dem 1. Januar 2022 ist die Nachschuss-
pflicht der Mitglieder ausgeschlossen. 
 

§ 40 Beschränkte Nachschusspflicht 

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausge-
schlossen. 
(1) Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf 
die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für je-
den Geschäftsanteil beträgt 100 EUR. 
(2) Ab dem 1. Januar 2022 ist die Nachschuss-
pflicht der Mitglieder ausgeschlossen.   
 

§ 46 Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft 
werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung 
nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, auf 
der öffentlich zugänglichen Internetseite der 
Genossenschaft, der Jahresabschluss und der 
gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB 
genannten Unterlagen werden nur im Bundes-
anzeiger veröffentlicht. 
… 

§ 46 Bekanntmachungen  
 
(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft 
werden, soweit gesetzlich oder in der Satzung 
nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, auf der 
öffentlich zugänglichen Internetseite der Genos-
senschaft, der Jahresabschluss und der gesetzli-
che Lagebericht sowie die in § 325 HGB genann-
ten Unterlagen werden nur im Unternehmensre-
gister Bundesanzeiger veröffentlicht. 
… 

 


